Informationen zum Gewaltschutz:

Das Gewaltschutzgesetz stärkt Ihre Rechte gegenüber der gewalttätigen Person, auch außerhalb der eigenen Wohnung. Sie oder Ihre Kinder  müssen es nicht dulden beleidigt, erniedrigt, bedroht, eingeschlossen oder geschlagen zu werden.  

Sie haben das Recht, mit einem Eilantrag die Verlängerung der Wegweisung oder eine Schutzanordnung (z.B. ein Näherungsverbot, Wohnungszuweisung) beim Amtsgericht zu beantragen.

Den Eilantrag können Sie:

· über eine/n Rechtsanwalt / -anwältin beantragen oder

· persönlich beim Amtsgericht stellen (am besten rufen Sie dafür vorher beim Amtsgericht an) oder

· schriftlich, per FAX an das Amtsgericht senden und im Original nach schicken.

Amtsgericht – Familiengericht

Rechtsantragstelle Zimmer 202

Schlossstraße 21

51429 Bergisch Gladbach

Tel: 02204 – 95 29 306

FAX: 02204 – 95 29 180

Wenn Sie selbst zum Amtsgericht gehen oder eine/n Anwalt / Anwältin beauftragen, sollten Sie folgendes mitnehmen:

· den Bericht vom Polizeieinsatz (polizeiliche Dokumentation)

· Attest von einer Ärztin / einem Arzt über die Verletzungen

· einen schriftlichen Bericht (oder Stichworte) über den aktuellen Vorfall und über frühere Gewalttaten  

Ein schriftlicher Bericht sollte folgendes beinhalten:

· Namen, Adressen und Geburtstag aller Beteiligten (Opfer, Kinder, Täter/Täterin, ZeugInnen)

· Datum des aktuellen Polizeieinsatzes und anderer Polizeieinsätze

· Darstellung über den aktuellen Vorfall und über frühere Gewalttaten  

· Formulierung was beantragt wird (Wohnungszuweisung, Schutzanordnungen, z. B. Näherungsverbot). Bei einem Antrag auf ein Näherungsverbot müssen die Orte aufgezählt werden, an denen sie sich regelmäßig aufhalten

· Eidesstattliche Erklärung der Antragstellerin über die Wahrheit Ihrer Angaben

· Eidesstattliche Erklärung der ZeugInnen über Ihre Beobachtungen, mit Unterschrift und Datum

· Unterschrift und Datum der Antragstellerin

